
Hinweis für Ärzte und Therapeuten 

 

Hilfsmittel sind verordnungsfähig und belasten nicht das Heilmittelbudget!! 

Die Hilfsmittelverordnung belastet nach Sozialgesetzbuch SGB V §84  

kein Arznei-, Verband- oder Heilmittelbudget! 

Unsere Hilfsmittel sind als Hilfsmittel der Produktgruppen 02 und 23 anerkannt  

und werden von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen. 

 

Rezepttext: CARBONHAND 

Mikroprozessor gesteuerte CARBONHAND Orthese      Hilfsmittelnummer 02.40.04.7001 

Nach Erprobung zum unmittelbaren Ausgleich einer Behinderung 

zur Verstärkung der Greifkraft der Finger und zur Erhöhung der Fingerkontrolle zum Tragen an der 

rechten/linken Hand  

Diagnose: z.B. Multiple Sklerose; CRPS; Polyarthritis; orthopädische Traumata, inkompleter 

Querschnitt, Karpaltunnelsyndrom etc… 

 

Rezepttext: BATEO 

Mikroprozessor gesteuerter BATEO Roboterarm mit 3 Fingern 

Nach Erprobung zum unmittelbaren Ausgleich einer Behinderung 

als Armersatz bei nicht mehr vorhandener Greif- und Hebekraft  

Diagnose: z.B. fehlende Arme durch Dysmyelie, Contergan; hoher Querschnitt; Muskeldystrophie 

Duchenne; Arthrogryposis multiplex congenita; etc. 

 

 

 

 

Bei weiteren Fragen zum Hilfsmittel oder anderer Art sind wir unter folgender Nummer für Sie da: 

 

M +49 (0)151 22 694 333 

T +49 (0) 921 15 05 341 

info@exxomove.de 

www.exxomove.de  
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